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Gesetzentwurf
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Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Berufsaufsicht über
Abschlussprüfer in der Wirtschaftsprüferordnung
(Abschlussprüferaufsichtsgesetz – APAG)

A. Problem und Ziel
Das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen, vereidigten
Buchprüfer und vereidigten Buchprüferinnen ist derzeit in einem starken Wan-
del begriffen. Nationale, europäische und andere Initiativen zur Stärkung der
Qualität, Unabhängigkeit und Integrität des Prüferberufs sind zu berücksichti-
gen und, wo sinnvoll und notwendig, umzusetzen. Nachdem bereits der Sar-
banes-Oxley-Act in den USA einer berufsstandsunabhängigen Aufsicht über
Abschlussprüfer und Abschlussprüferinnen den Vorzug gab, hat dies auch die
Bundesregierung in ihrem 10-Punkte-Programm zur Stärkung der Unterneh-
mensintegrität und des Anlegerschutzes vom 25. Februar 2003 aufgenommen,
weiterentwickelt und konkretisiert.

B. Lösung
Der vorliegende Gesetzentwurf hat sich zum Ziel gesetzt, den Berufsstand der
Abschlussprüfer und Abschlussprüferinnen in Deutschland, also Wirtschafts-
prüfer, Wirtschaftsprüferinnen, vereidigte Buchprüfer und vereidigte Buchprü-
ferinnen, die gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen vornehmen, unter
eine letztverantwortliche, berufsstandsunabhängige Aufsicht zu stellen. Hiermit
soll jedoch weder eine staatliche Lösung einhergehen, noch wird eine zusätzli-
che neue Behörde oder Verwaltungsstelle für sinnvoll und zielführend erachtet.
Rechtskonstruktiv wird daher eine sog. modifizierte Selbstverwaltung vorge-
schlagen, d. h. der Wirtschaftsprüferkammer wird, neben der Rechtsaufsicht
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, eine neue „Abschluss-
prüferaufsichtskommission“ aufsichtlich vorangestellt. Damit wird auch wei-
terhin grundsätzlich auf das bewährte Prinzip der mittelbaren Staatsverwaltung
gesetzt.

C. Alternativen
Keine

D. Finanzielle Auswirkungen
Sowohl für den Bundeshaushalt als auch für die Länder und die Kommunen
entstehen keine Kosten. Die Kosten, die durch die Abschlussprüferaufsichts-
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kommission entstehen, werden ausschließlich von den Berufsangehörigen
finanziert.

E. Sonstige Kosten
Durch die personelle und inhaltliche Erweiterung des Qualitätskontrollbeirates,
der zukünftig unter „Abschlussprüferaufsichtskommission“ firmiert, sind über
die bisher bereits anfallenden Reisekosten und Sitzungs- bzw. Tagegelder zur
Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder sowie über die bisher bereits an-
fallenden sonstigen allgemeinen Verwaltungskosten hinausgehende Kosten
über den Haushalt der Wirtschaftsprüferkammer und damit durch Umlegung
auf die Beiträge der Kammermitglieder zu leisten. Dies entspricht auch der üb-
lichen Praxis bei der Finanzierung des bisherigen Qualitätskontrollbeirates.
Aufgrund der sachgerechten Umlage auf alle Berufsangehörigen und Gesell-
schaften dürften die unmittelbaren Kosten für die Abschlussprüferaufsichts-
kommission nicht zu spürbaren Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge führen;
geringfügige kosteninduzierte Erhöhungen von Einzelpreisen, die sich nicht
quantifizieren lassen, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt
betrachtet wird der Markt für Prüfungsdienstleistungen aufgrund des zurück zu
gewinnenden Vertrauens der internationalen Kapitalmärkte von der Einführung
der Abschlussprüferaufsichtskommission profitieren. Negative Auswirkungen
auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind daher
nicht zu erwarten.

F. Befristung
Die Notwendigkeit von strukturellen, d. h. langfristig geltenden Aufsichts-
regeln steht einer Befristung entgegen.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Berufsaufsicht über
Abschlussprüfer in der Wirtschaftsprüferordnung
(Abschlussprüferaufsichtsgesetz – APAG)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Wirtschaftsprüferordnung

(FNA 702-1)
Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803),
das zuletzt durch … vom … (BGBl. I S. …) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „§ 55a Vergütung“ wird folgende
Zeile eingefügt:

„§ 55b Qualitätssicherungssystem“.

b) Die Angabe zu § 57f wird wie folgt gefasst:

„§ 57f Überwachung der Qualitätskontrolle“.

c) Die Angabe zu § 59a wird wie folgt gefasst:

„§ 59a Abteilungen des Vorstandes und der Kommis-
sion für Qualitätskontrolle“.

d) Die Angabe zu § 60 wird wie folgt gefasst:

„§ 60 Satzung, Wirtschaftsplan“.

e) Nach der Angabe „§ 61 Beiträge und Gebühren“
werden folgende Zeilen eingefügt:

„Fünfter Teil. Berufsaufsicht
§ 61a Zuständigkeit“.

f) Nach der Angabe „§ 66 Staatsaufsicht“ wird fol-
gende Zeile eingefügt:

„§ 66a Abschlussprüferaufsicht“.

g) Die bisherigen Angaben zum Fünften bis Zehnten
Teil werden Angaben zum Sechsten bis Elften Teil.

2. § 4 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Zur Erfüllung der beruflichen Selbstverwaltungsaufga-
ben wird eine Kammer der Wirtschaftsprüfer gebildet;
diese wird bei der Prüfung und der Eignungsprüfung, der
Bestellung, der Anerkennung, dem Widerruf und der
Registrierung, der Berufsaufsicht und der Qualitätskont-
rolle sowie bei der Annahme von Berufsgrundsätzen zu-
gleich in mittelbarer Staatsverwaltung tätig.“

3. In § 8a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 wird die An-
gabe „§ 5 der Prüfungsordnung für Wirtschaftsprüfer“
jeweils durch die Angabe „§ 4 der Wirtschaftsprüferprü-
fungsverordnung“ ersetzt.

4. In § 13a Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§§ 20 und 21
der Prüfungsordnung für Wirtschaftsprüfer und den

§§ 11 und 12 der Prüfungsordnung für die Eignungsprü-
fung nach dem Achten Teil der Wirtschaftsprüferord-
nung“ durch die Angabe „§§ 21, 22, 32 und 33 der Wirt-
schaftsprüferprüfungsverordnung“ ersetzt.

5. In § 13b Satz 1 wird die Angabe „§ 5 der Prüfungsord-
nung für Wirtschaftsprüfer“ durch die Angabe „§ 4 der
Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung“ ersetzt.

6. In § 38 Nr. 1 Buchstabe h und Nr. 2 Buchstabe f wird
die Angabe „§ 57a Abs. 6 Satz 3 und Ablauf der Frist
nach § 57a Abs. 6 Satz 4“ jeweils durch die Angabe
„§ 57a Abs. 6 Satz 7 und Ablauf der Frist nach § 57a
Abs. 6 Satz 8“ ersetzt.

7. § 39 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „wiederherge-
stellt“ durch die Wörter „angeordnet oder wieder-
hergestellt“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 57a Abs. 6 Satz 3“
durch die Angabe „§ 57a Abs. 6 Satz 7“ ersetzt.

8. Nach § 55a wird folgender § 55b eingefügt:

„§ 55b
Qualitätssicherungssystem

Der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüferin
haben die Regelungen, die zur Einhaltung der Berufs-
pflichten insbesondere bei der Durchführung betriebs-
wirtschaftlicher Prüfungen nach § 2 Abs. 1, bei denen
das Berufssiegel geführt wird, erforderlich sind, zu
schaffen sowie ihre Anwendung zu überwachen und
durchzusetzen (Qualitätssicherungssystem). Das Qua-
litätssicherungssystem ist zu dokumentieren.“

9. In § 56 Abs. 1 wird die Angabe „§ 54a und § 55a“
durch die Angabe „§ 54a, § 55a und § 55b“ ersetzt.

10. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Wirtschaftsprüferkammer erfüllt die ihr
durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben; sie hat die
beruflichen Belange der Gesamtheit ihrer Mitglie-
der zu wahren und die Erfüllung der beruflichen
Pflichten zu überwachen.“

b) Absatz 2 Nr. 9 wird aufgehoben.

c) In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem
Wort „Prüfungswesen“ die Wörter „und der
Abschlussprüferaufsichtskommission“ eingefügt.

d) In Absatz 4 Nr. 5 wird die Angabe „in den Aufga-
ben nach § 2 Abs. 1“ durch die Angabe „(§ 55b)“
ersetzt.
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11. § 57a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nr. 3 wird der Punkt am Ende durch
einen Strichpunkt ersetzt, und es wird folgende
Nummer 4 angefügt:
„4. nach erstmaliger Registrierung eine spezi-

elle Fortbildung über die Qualitätssiche-
rung nachweisen kann.“

bb) In Satz 3 wird die Angabe „Absatz 6 Satz 3“
durch die Angabe „Absatz 6 Satz 7“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „prü-
fenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ die Wör-
ter „oder sonstige Umstände, welche die Besorgnis
der Befangenheit (§ 49 zweite Alternative) begrün-
den,“ eingefügt.

c) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Der Qualitätskontrollbericht muss enthalten
1. die Nennung der Kommission für Qualitäts-

kontrolle und des oder der Geprüften als Emp-
fänger oder Empfängerinnen des Berichts,

2. eine Beschreibung von Gegenstand, Art und
Umfang der Prüfung,

3. eine nach Prüfungsart gegliederte Angabe der
Stundenanzahl,

4. die Zusammensetzung und Qualifikation der
Prüfer und Prüferinnen für Qualitätskontrolle
und

5. eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses;
zum Inhalt und zur Vereinheitlichung des Aufbaus
des Qualitätskontrollberichts können weitere Be-
stimmungen getroffen werden (§ 57c Abs. 2
Nr. 6).“

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Die zu kontrollierende Person reicht bei

der Kommission für Qualitätskontrolle bis zu drei
Vorschläge für mögliche Prüfer oder Prüferinnen
für Qualitätskontrolle ein. Die eingereichten Vor-
schläge müssen jeweils um eine Unabhängigkeits-
bestätigung des Prüfers oder der Prüferin für Quali-
tätskontrolle nach Maßgabe der Satzung für Quali-
tätskontrolle ergänzt sein (§ 57c Abs. 2 Nr. 6). Von
den Vorschlägen kann die Kommission für Quali-
tätskontrolle in angemessener Frist und unter An-
gabe der Gründe einzelne oder alle ablehnen (Wi-
derspruchsrecht). Bei Ablehnung aller Vorschläge
kann die zu kontrollierende Person bis zu drei neue
Vorschläge einreichen; die Sätze 2 und 3 finden
Anwendung. Der Prüfer oder die Prüferin für Quali-
tätskontrolle wird von der zu kontrollierenden Per-
son eigenverantwortlich beauftragt. Nach Abschluss
der Prüfung leitet der Prüfer oder die Prüferin für
Qualitätskontrolle eine Ausfertigung des Qualitäts-
kontrollberichts der Wirtschaftsprüferkammer un-
verzüglich zu; dies soll in elektronischer Form
geschehen. Nach Eingang des Qualitätskontroll-
berichts bescheinigt die Wirtschaftsprüferkammer
dem Wirtschaftsprüfer oder der Wirtschaftsprüferin

in eigener Praxis oder der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft die Teilnahme an der Qualitätskontrolle.
Die Bescheinigung ist bis zum Zeitpunkt, zu dem
die nächste Qualitätskontrolle nach Absatz 1 Satz 1
durchzuführen ist, zu befristen. Sie wird nicht er-
teilt, wenn die Qualitätskontrolle unter Verstoß ge-
gen Absatz 3 Satz 1 und 5 durchgeführt oder die
Erklärung nach Absatz 5 Satz 3 versagt wurde. Er-
kennt die Wirtschaftsprüferkammer, dass eine Teil-
nahmebescheinigung nicht erteilt werden soll, so ist
der Vorgang vor Entscheidungsbekanntgabe der
Abschlussprüferaufsichtskommission vorzulegen.“

12. In § 57c Abs. 2 Nr. 5 wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt, und es werden folgende Nummern
6 und 7 angefügt:
„6. weitere Bestimmungen nach § 57a Abs. 5 Satz 2

und Bestimmungen zu Inhalt und Aufbau der Un-
abhängigkeitsbestätigung nach § 57a Abs. 6 Satz 2;

„7. Umfang und Inhalt der speziellen Fortbildungsver-
pflichtung nach § 57a Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 sowie das
Verfahren zum Nachweis der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung.“

13. § 57e wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „der Qualitäts-

kontrollbeirat“ durch die Wörter „die Abschluss-
prüferaufsichtskommission“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Liegen Mängel bei einem Wirtschaftsprüfer

oder einer Wirtschaftsprüferin in eigener Praxis
oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor oder
wurde die Qualitätskontrolle nicht nach Maßgabe
der §§ 57a bis 57d und der Satzung für Qualitäts-
kontrolle durchgeführt, kann die Kommission für
Qualitätskontrolle Auflagen zur Beseitigung der
Mängel erteilen oder eine Sonderprüfung anordnen.
Sie kann bestimmen, dass mit der Sonderprüfung
ein anderer Prüfer oder eine andere Prüferin für
Qualitätskontrolle beauftragt werden. Stellt die
Kommission für Qualitätskontrolle fest, dass die Er-
klärung nach § 57a Abs. 5 Satz 3 zu versagen war,
widerruft sie die Bescheinigung nach § 57a Abs. 6
Satz 7. Die Bescheinigung ist auch dann zu widerru-
fen, wenn die Prüfung entgegen den Verboten des
§ 57a Abs. 4 erfolgte. Wurde die Erklärung nach
§ 57a Abs. 5 Satz 3 zu Unrecht versagt, kann die
Kommission für Qualitätskontrolle entgegen § 57a
Abs. 6 Satz 9 die Bescheinigung erteilen. Wurde die
Qualitätskontrolle unter schwerwiegendem Verstoß
gegen die in Satz 1 genannten Vorschriften durchge-
führt, stellt die Kommission für Qualitätskontrolle
fest, dass die Pflicht nach § 57a Abs.1 Satz 1 nicht
erfüllt ist und widerruft die Bescheinigung nach
§ 57a Abs. 6 Satz 7. Der Wirtschaftsprüfer oder die
Wirtschaftsprüferin oder die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft sind vor Erlass von Maßnahmen nach
den Sätzen 1 bis 6 anzuhören. Erkennt die Wirt-
schaftsprüferkammer, dass eine Bescheinigung nach
§ 57a Abs. 6 Satz 7 widerrufen werden soll, so ist
der Vorgang vor Entscheidungsbekanntgabe der
Abschlussprüferaufsichtskommission vorzulegen.“
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c) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird die Angabe „§ 57a
Abs. 6 Satz 3“ jeweils durch die Angabe „§ 57a
Abs. 6 Satz 7“ ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „nach den
§§ 63 ff. und dem Fünften Teil“ durch die Wörter
„nach den §§ 61a ff. und dem Sechsten Teil“ er-
setzt.

14. § 57f wird wie folgt gefasst:
„§ 57f

Überwachung der Qualitätskontrolle
(1) Für die Überwachung der Qualitätskontrolle ist

die Abschlussprüferaufsichtskommission im Rahmen
des § 66a zuständig.

(2) Die Abschlussprüferaufsichtskommission
1. überwacht die Angemessenheit und die Funktions-

fähigkeit der Qualitätskontrolle und nimmt hierzu
Stellung;

2. gibt Empfehlungen zur Fortentwicklung und Ver-
besserung der Qualitätskontrolle ab und

3. erstellt einen jährlichen öffentlichen Bericht.
(3) Die Abschlussprüferaufsichtskommission kann

zur Durchführung ihrer Aufgaben die erforderlichen
Aufklärungen und Nachweise von der Kommission für
Qualitätskontrolle und dem Prüfer oder der Prüferin
für Qualitätskontrolle verlangen. Die Mitglieder der
Abschlussprüferaufsichtskommission haben das Recht,
an einer Qualitätskontrolle und den Sitzungen der
Kommission für Qualitätskontrolle teilzunehmen.

(4) Die Mitglieder der Abschlussprüferaufsichts-
kommission dürfen, auch nach Beendigung ihrer Tätig-
keit, ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnis, das ihnen bei ihrer Tätigkeit
nach den Absätzen 2 und 3 bekannt geworden ist, nicht
offenbaren und nicht verwerten.“

15. § 59 Abs. 4 wird aufgehoben.
16. § 59a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 59a

Abteilungen des Vorstandes und der
Kommission für Qualitätskontrolle“.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Der Vorstand setzt die Zahl der Abteilungen

und ihrer Mitglieder fest, überträgt den Abteilungen
die Geschäfte und bestimmt die Mitglieder der ein-
zelnen Abteilungen. Jedes Mitglied des Vorstandes
kann mehreren Abteilungen angehören. Die Anord-
nungen können im Laufe der Amtsperiode nur ge-
troffen oder geändert werden, wenn dies wegen
Überlastung des Vorstands, der Abteilung oder in-
folge Wechsels oder dauernder Verhinderung ein-
zelner Mitglieder der Abteilung erforderlich wird.“

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:
„(6) Die Kommission für Qualitätskontrolle kann

Abteilungen bilden. Die Zuständigkeiten der Abtei-
lungen sind in der Geschäftsordnung der Kommis-

sion für Qualitätskontrolle zu regeln. Absatz 1 Satz 2
und die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. Über
Widersprüche (§ 57e Abs. 1 Satz 5 Nr. 6) gegen
Beschlüsse von Abteilungen entscheidet die Kom-
mission für Qualitätskontrolle.“

17. § 60 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 60
Satzung, Wirtschaftsplan“.

b) Die Sätze 1 und 2 werden Absatz 1.
c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Wirtschaftsprüferkammer legt jährlich
ihren Wirtschaftsplan für das darauffolgende Ka-
lenderjahr vor Feststellung dem Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit vor. Die auf die Qualitäts-
kontrolle, die Arbeit der Berufsaufsicht und der
Abschlussprüferaufsichtskommission bezogenen
Teile des Wirtschaftsplans bedürfen der Genehmi-
gung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit.“

18. In § 61 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „und Wider-
spruchsverfahren,“ durch die Wörter „und Wider-
spruchsverfahren sowie im Qualitätskontroll- und Be-
rufsaufsichtsverfahren,“ ersetzt.

19. Nach § 61 wird folgende Überschrift und folgender
§ 61a eingefügt:

„Fünfter Teil. Berufsaufsicht
§ 61a

Zuständigkeit
Für die Berufsaufsicht ist die Wirtschaftsprüferkam-

mer zuständig. Sie ermittelt bei jedem Verdacht einer
Berufspflichtverletzung von Berufsangehörigen und
entscheidet, ob das Rügeverfahren eingeleitet (§ 63)
oder ob das Verfahren an die Berufsgerichtsbarkeit ab-
gegeben (§ 84a) wird. Mitteilungen der Prüfstelle nach
§ 342b Abs. 8 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs oder der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach
§ 37r Abs. 2 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes
sind zu berücksichtigen. Beabsichtigt die Wirtschafts-
prüferkammer, das Verfahren einzustellen, weil keine
Berufspflichtverletzung vorliegt oder diese keiner
Sanktion bedarf, legt sie den Vorgang vor Bekanntgabe
der Entscheidung der Abschlussprüferaufsichtskom-
mission vor.“

20. § 64 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aaa) Die Wörter „oder dem Beirat“ werden

durch die Wörter „ , dem Beirat, der Ab-
teilung“ ersetzt.

bbb) Die Wörter „oder im Beirat“ werden
durch die Wörter „ , im Beirat, in der Ab-
teilung“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „im Beirat“ durch
die Wörter „im Beirat, in den Abteilungen“ er-
setzt.
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b) In Absatz 2 werden die Wörter „im Vorstand, Bei-
rat“ durch die Wörter „im Vorstand, im Beirat, in
Abteilungen“ ersetzt.

21. § 66 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 und in Satz 2 wird das Wort „Wirtschafts-

prüferkammer“ jeweils durch die Wörter „Wirt-
schaftsprüferkammer, die Prüfungsstelle und die
Abschlussprüferaufsichtskommission“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „erfüllt“ durch das Wort
„erfüllen“ ersetzt.

22. Nach § 66 wird folgender § 66a eingefügt:
„§ 66a

Abschlussprüferaufsicht
(1) Die „Kommission für die Aufsicht über die

Abschlussprüfer in Deutschland“ (Abschlussprüferauf-
sichtskommission) führt eine öffentliche fachbezo-
gene Aufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer, so-
weit diese Aufgaben nach § 4 Abs. 1 Satz 1 erfüllt, die
gegenüber Berufsangehörigen und Gesellschaften
wahrzunehmen sind, die zur Durchführung gesetzlich
vorgeschriebener Abschlussprüfungen befugt sind oder
solche ohne diese Befugnis tatsächlich durchführen;
§ 61a Satz 4 bleibt unberührt. Der Abschlussprüferauf-
sichtskommission obliegt auch die Aufsicht über die
Annahme von internationalen Prüfungsstandards.

(2) Die Abschlussprüferaufsichtskommission be-
steht aus mindestens sechs und höchstens zehn ehren-
amtlichen Mitgliedern. Die Mitglieder dürfen in den
letzten fünf Jahren vor Ernennung nicht persönliche
Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer gewesen sein.
Sie sollen insbesondere in den Bereichen Rechnungs-
legung, Finanzwesen, Wirtschaft, Wissenschaft oder
Rechtsprechung tätig sein oder tätig gewesen sein. Die
Mitglieder der Abschlussprüferaufsichtskommission
werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit für die Dauer von vier Jahren ernannt; eine vor-
zeitige Abberufung durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit ist in begründeten Ausnahmefäl-
len möglich. Die Mitglieder der Abschlussprüferauf-
sichtskommission wählen ein vorsitzendes und ein
stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. Die Mitglie-
der der Abschlussprüferaufsichtskommission sind ge-
genüber der Wirtschaftsprüferkammer unabhängig und
nicht weisungsgebunden. § 64 gilt sinngemäß, eine er-
forderliche Genehmigung erteilt das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit.

(3) Die Abschlussprüferaufsichtskommission beauf-
sichtigt die Wirtschaftsprüferkammer, ob diese ihre in
Absatz 1 Satz 1 genannten Aufgaben geeignet, ange-
messen und verhältnismäßig erfüllt. Die Abschlussprü-
feraufsichtskommission kann hierzu an Sitzungen der
Wirtschaftsprüferkammer beratend teilnehmen und hat
ein Informations- und Einsichtsrecht. Zu ihren Sitzun-
gen kann die Abschlussprüferaufsichtskommission
Vertreter oder Vertreterinnen der Wirtschaftsprüfer-
kammer, Berufsangehörige und Dritte als sachverstän-
dige Gäste fallweise zur Beratung heranziehen.

(4) Die Abschlussprüferaufsichtskommission kann
Entscheidungen der Wirtschaftsprüferkammer unter

Angabe der Gründe zur nochmaligen Prüfung an diese
zurückverweisen (Zweitprüfung); sie kann bei Nicht-
abhilfe unter Aufhebung der Entscheidung der Wirt-
schaftsprüferkammer Weisung erteilen (Letztentschei-
dung). Die Wirtschaftsprüferkammer ist verpflichtet,
den Vorgang in Umsetzung der Weisung abzuschlie-
ßen. Hält die Wirtschaftsprüferkammer eine Weisung
für rechtswidrig, legt sie den Vorgang dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit vor.

(5) Die Wirtschaftsprüferkammer ist verpflichtet,
auf Anforderung der Abschlussprüferaufsichtskom-
mission im Einzelfall oder von sich aus auf Grund ge-
nereller von der Abschlussprüferaufsichtskommission
festzulegender Kriterien über einzelne, aufsichtsrele-
vante Vorgänge nach Sachverhaltsaufklärung zeitnah
und in angemessener Form zu berichten. Aufsichtsrele-
vant ist ein Vorgang dann, wenn er von der Wirt-
schaftsprüferkammer abschließend bearbeitet wurde
und eine Entscheidung mit unmittelbarer Rechtswir-
kung nach außen verfügt werden soll. Ein unmittelba-
rer oder mittelbarer Bezug zur Durchführung einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfung ist nicht
erforderlich.

(6) Die Abschlussprüferaufsichtskommission gibt
sich eine Geschäftsordnung, deren Erlass und Änderun-
gen der Genehmigung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit bedürfen. Die Geschäftsordnung
kann insbesondere neben den Kriterien nach Absatz 5
Satz 1 und den Bestimmungen nach Absatz 8 Satz 2
auch die Bildung von entscheidungsbefugten Aus-
schüssen vorsehen. Die Abschlussprüferaufsichtskom-
mission und die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit; § 59a gilt sinngemäß. Die
Abschlussprüferaufsichtskommission und deren Aus-
schüsse können sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben
der Wirtschaftsprüferkammer bedienen. Die Abschluss-
prüferaufsichtskommission veröffentlicht jährlich ihr
Arbeitsprogramm und einen Tätigkeitsbericht.

(7) Die Kosten, die von der Abschlussprüferauf-
sichtskommission verursacht werden, sind von der
Wirtschaftsprüferkammer zu tragen.

(8) Die Abschlussprüferaufsichtskommission arbei-
tet in Bezug auf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Auf-
gaben mit den entsprechend zuständigen Stellen in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in den
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zusammen, insbeson-
dere um mögliche Verstöße mit grenzüberschreitenden
Auswirkungen von Berufsangehörigen oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die gesetzlich vorge-
schriebene Abschlussprüfungen durchführen, untersu-
chen zu können (Sonderuntersuchung). Näheres regelt
die Abschlussprüferaufsichtskommission in ihrer Ge-
schäftsordnung.

(9) Absatz 8 gilt auch gegenüber entsprechend zu-
ständigen Stellen in anderen als in Absatz 8 Satz 1 ge-
nannten Staaten, sofern auf Grundlage der Gegensei-
tigkeit Vereinbarungen zur Zusammenarbeit getroffen
wurden.“
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23. Die bisherigen Teile Fünf bis Zehn werden die Teile
Sechs bis Elf.

24. In § 71 Satz 1 werden die Wörter „des Fünften Teils“
durch die Wörter „des Fünften und Sechsten Teils“ er-
setzt.

25. In § 84a Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „unverzüglich“
durch die Wörter „unverzüglich oder nach Ermittlung
(§ 61a Satz 2)“ ersetzt.

26. In § 130 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „des Dritten
und Fünften Teils“ durch die Wörter „des Dritten,
Fünften und Sechsten Teils“ ersetzt.

27. Die §§ 134, 136a und 137 werden aufgehoben.
28. In § 139 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§§ 18 und 20

der Prüfungsordnung für Wirtschaftsprüfer und nach
§ 11 der Prüfungsordnung für die Eignungsprüfung
nach dem Achten Teil der Wirtschaftsprüferordnung“
durch die Angabe „§§ 19, 21 und 32 der Wirtschafts-
prüferprüfungsverordnung“ ersetzt.

29. § 140 wird aufgehoben.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes betreffend die

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
(FNA 4125-1)

§ 63g des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 2202), das zuletzt

durch … vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 57a Abs. 5, 6 Satz 2
bis 5 und Abs. 8, §§ 57b bis 57e Abs. 1 bis 3 und § 57f
der Wirtschaftsprüferordnung“ durch die Angabe „§ 57a
Abs. 5, 6 Satz 6 bis 9 und Abs. 8, §§ 57b bis 57e Abs. 1
bis 3 und § 57f der Wirtschaftsprüferordnung“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „nach § 57a Abs. 6 Satz 5
der Wirtschaftsprüferordnung versagt oder nach § 57e
Abs. 2 Satz 3 und 5 oder Abs. 3 Satz 2 der Wirtschafts-
prüferordnung“ durch die Angabe „nach § 57a Abs. 6
Satz 9 der Wirtschaftsprüferordnung versagt oder nach
§ 57e Abs. 2 Satz 3 und 6 oder Abs. 3 Satz 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Dritten Gesetzes zur Änderung

der Wirtschaftsprüferordnung
(FNA 702-1/1)

Artikel 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Wirt-
schaftsprüferordnung vom 15. Juli 1994 (BGBl. I S. 1569)
wird aufgehoben.

Artikel 4
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung

Das in der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) gefasste
Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen,
vereidigten Buchprüfer und vereidigten Buchprüferinnen
wurde, abgesehen von einzelnen kleineren Änderungen
durch zwischenzeitlich erlassene Artikelgesetze, zuletzt
durch das Gesetz zur Reform des Zulassungs- und Prüfungs-
verfahren des Wirtschaftsprüfungsexamens (Wirtschaftsprü-
fungsexamens-Reformgesetz, WPRefG) vom 1. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2446) geändert. Schwerpunkte der voran-
gegangenen sog. 5. WPO-Novelle waren u. a. die Reform
des Prüfungsverfahrens, die Überarbeitung der Prüfungsge-
biete, die Verlagerung der Zulassungs- und Prüfungszustän-
digkeit von den Ländern auf die Wirtschaftsprüferkammer
sowie die Verbesserung der Sanktionskompetenzen der
Wirtschaftsprüferkammer als Aufsichtsorgan.

Die Entwicklung des Berufsstandes ist seither vorangegan-
gen. Das berufliche Umfeld verändert sich weiterhin mit be-
merkenswerter Dynamik. Hier ist insbesondere die öffent-
liche Diskussion um die Qualität, die Integrität und die Un-
abhängigkeit des Abschlussprüfers und der Abschlussprüfe-
rin zu nennen, die sowohl in den USA als auch in Europa zu
diversen Initiativen und Maßnahmen geführt haben bzw.
führen werden. Unabhängig davon hatte die Bundesregie-
rung bereits Anfang 2003 in ihrem 10-Punkte-Papier zur
Stärkung der Unternehmensintegrität und des Anlegerschut-
zes angekündigt, unter anderem das nationale Aufsichts-
recht über Abschlussprüfer und Abschlussprüferinnen zu
überprüfen und bis Anfang 2005 fortzuentwickeln. Die mit
diesem Gesetz einzuführende berufsstandsunabhängige
Aufsichtsstelle erfüllt zudem die mit der Reform der seit
1984 bestehenden sog. Prüferbefähigungsrichtlinie (84/253/
EWG) avisierten Mindeststandards in diesem Bereich.

Im Rahmen einer breit angelegten Diskussion zur Erarbei-
tung des vorliegenden Gesetzentwurfs mit Vertretern und
Vertreterinnen des Berufsstandes, der Arbeitsgemeinschaft
für das wirtschaftliche Prüfungswesen sowie des Qualitäts-
kontrollbeirates wurde deutlich, dass eine berufsstands-
unabhängige Aufsichtsstelle nicht dazu führen darf, dass
die gewachsenen Strukturen der Selbstverwaltung in ihrer
Funktion als mittelbare Staatsverwaltung (= Wirtschaftsprü-
ferkammer) grundsätzlich in Frage gestellt werden, etwa
durch eine steuerfinanzierte, staatliche Lösung. Aufgabe des
Gesetzgebers ist es nun, eine berufsstandsunabhängige Auf-
sicht zu gestalten, die sich an internationalen Maßstäben
orientiert und die zugleich die Wirtschaftsprüferkammer als
Selbstverwaltungsorgan erhält.

Hinsichtlich der Weiterentwicklung und Verbesserung der
Berufsaufsicht sind die vorliegenden Ergänzungen ein wei-
terer wichtiger, aber nicht abschließender Schritt. Die Er-
mittlungsbefugnisse der Wirtschaftsprüferkammer, die Ver-
wertung von Ergebnissen zwischen Berufsaufsicht und
Qualitätskontrolle und das Verhältnis zwischen Wirtschafts-
prüferkammer und Generalstaatsanwaltschaft sind nur

einige Beispiele dessen, was im Nachgang zu diesem Ge-
setz weiter geprüft werden muss.

Ferner werden mit dem vorliegenden Gesetz einige Anpas-
sungen im Rahmen der externen Qualitätskontrolle in den
§§ 57a ff. WPO vorgenommen, um den Hinweisen des Qua-
litätskontrollbeirates insbesondere in seinem Bericht für
2002 gerecht zu werden.

II. Gesetzgebungskompetenz; Gleichstellung
Die Bundeskompetenz im Rahmen einer konkurrierenden
Gesetzgebungskompetenz für den vorgelegten Gesetzent-
wurf ergibt sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht
der Wirtschaft). Die Berechtigung zur Inanspruchnahme
dieser konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz ergibt
sich aus Artikel 72 Abs. 2, 3. Alt. GG: Die Regelungen
dienen der Wahrung der Wirtschaftseinheit. Es geht da-
rum, bundeseinheitliche Bedingungen für die Wahrneh-
mung und Durchführung der Aufsicht durch die bundes-
weit zuständige Abschlussprüferaufsichtskommission und
Wirtschaftsprüferkammer zu schaffen. Abweichende Lan-
desregelungen bzw. ein Untätigbleiben der Länder würde
erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich
bringen; unterschiedliche landesrechtliche Regelungen
würden für den national einheitlich zu sehenden Prüfungs-
markt in Deutschland Schranken und Hindernisse für den
wirtschaftlichen Verkehr im Bundesgebiet errichten und so
mittelbar insbesondere die Verteilung des wirtschaftlichen
Potenzials verzerren. Dies zu vermeiden liegt im Interesse
sowohl des Bundes als auch der Länder. Dafür ist ein
Bundesgesetz erforderlich. Dieses ist nicht zustimmungs-
bedürftig.

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen
Union vereinbar.

Die durch diese Novelle zu ändernden Textpassagen des
Gesetzes sind gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgleichstellungs-
gesetzes i. V. m. § 42 Abs. 5 und § 62 Abs. 2 der Gemein-
samen Geschäftsordnung der Bundesministerien soweit wie
möglich sprachlich angepasst. Die in dem Gesetz getroffe-
nen Regelungen betreffen Frauen und Männer gleicher-
maßen unmittelbar.

III. Schwerpunkte der Novelle (wesentliche
Gesetzesfolgen und Änderungen zur
geltenden Rechtslage)

1. Einführung der Abschlussprüferaufsichtskommission
Nachdem mit der sog. 5. WPO-Novelle zum 1. Januar
2004 der Vorrang des strafgerichtlichen gegenüber dem be-
rufsgerichtlichen Verfahren aufgehoben worden ist, die
möglichen Sanktionsmaßnahmen der Wirtschaftsprüfer-
kammer wie auch der Berufsgerichte verschärft worden
sind, eine Verpflichtung der Wirtschaftsprüferkammer zur
Information der zuständigen Staatsanwaltschaft festge-
schrieben sowie ein weiteres – nunmehr allerdings entbehr-
liches – Element des Public Interest im Beirat der Wirt-
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schaftsprüferkammer verankert worden ist, gilt es nun-
mehr, die am 25. Februar 2003 im 10-Punkte-Plan der
Bundesregierung angekündigte Stärkung der Berufsauf-
sicht über Abschlussprüfer und Abschlussprüferinnen im
Sinne eines berufsstandsunabhängigen Public Oversight
umzusetzen.

Hierfür wird unterhalb der Rechtsaufsicht des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit und oberhalb der
Wirtschaftsprüferkammer ein Gremium geschaffen, dessen
Nukleus im jetzigen und damit zukünftig entbehrlichen
Qualitätskontrollbeirat zu finden ist. Diese „Abschlussprü-
feraufsichtskommission“ (APAK) hat die öffentliche fach-
bezogene Aufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer, so-
weit diese Aufgaben nach § 66a Abs. 1 Satz 1 WPO-E
wahrnimmt. Durch die personelle und inhaltliche Erwei-
terung des jetzigen Qualitätskontrollbeirates, der auch bis-
lang schon berufsstandsunabhängig ausgestaltet war, erhält
die Abschlussprüferaufsichtskommission das fachbezogene
Weisungsrecht über die Wirtschaftsprüferkammer, soweit
diese als staatlich anerkannte Verwaltungsaufgaben – neben
den Selbstverwaltungsaufgaben – in mittelbarer Staatsver-
waltung gegenüber Berufsangehörigen wahrnimmt, die ge-
setzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen durchführen,
übertragen. Die Abschlussprüferaufsichtskommission ist
zugleich für die Überwachung der Qualitätskontrolle (die
bislang im Zuständigkeitsbereich des Qualitätskontrollbei-
rates lag) zuständig.

Die Abschlussprüferaufsichtskommission besteht aus min-
destens sechs und höchstens zehn ehrenamtlichen Mitglie-
dern, die in den letzten fünf Jahren vor Ernennung nicht per-
sönliche Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer (= Be-
rufsangehörige) gewesen sein dürfen, und die insbesondere
in den Bereichen Rechnungslegung, Finanzwesen, Wissen-
schaft oder Rechtsprechung tätig sind oder tätig gewesen
sind. Diese berufsstandsunabhängigen Mitglieder werden
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit für die
Dauer von vier Jahren ernannt, sie sind gegenüber der Wirt-
schaftsprüferkammer unabhängig und nicht weisungs-
gebunden.

Die Abschlussprüferaufsichtskommission beaufsichtigt die
Wirtschaftsprüferkammer, ob diese ihre in mittelbarer
Staatsverwaltung stehenden Aufgaben gegenüber den Ab-
schlussprüfern (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 WPO-E) geeignet,
ordnungsgemäß und verhältnismäßig erfüllt. Die Ab-
schlussprüferaufsichtskommission kann hierzu u. a. an Sit-
zungen der Wirtschaftsprüferkammer und deren Organen
beratend teilnehmen und der Wirtschaftsprüferkammer,
auch unter Aufhebung deren Entscheidung, Weisung ertei-
len. Bei Weisung, die Dritte betreffen, ist die Wirtschafts-
prüferkammer verpflichtet, die entsprechende Entschei-
dung, deren Androhung, Verhängung und Vollstreckung in
eigenem Namen vorzunehmen, es sei denn, die Wirtschafts-
prüferkammer hält die Weisung für rechtswidrig. Damit die
Abschlussprüferaufsichtskommission ihre Aufsicht wahr-
nehmen kann, ist die Wirtschaftsprüferkammer verpflichtet,
aufsichtsrelevante Vorgänge vorzulegen. Die Geschäftsord-
nung der Abschlussprüferaufsichtskommission sowie die
Änderungen bedürfen der Genehmigung des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit.

Die Kosten der Abschlussprüferaufsichtskommission wer-
den von der Wirtschaftsprüferkammer getragen, d. h. über

die Beiträge der Berufsangehörigen und Gesellschaften
finanziert.
Die Abschlussprüferaufsichtskommission ist ferner dafür
zuständig, mit entsprechenden ausländischen Stellen ande-
rer Staaten, etwa den europäischen Partnern, zu kooperie-
ren.
2. Weiterentwicklung des Qualitätskontrollverfahrens
Das Qualitätskontrollverfahren in den §§ 57a ff. WPO war
bereits Gegenstand etlicher Änderungsvorschläge des Qua-
litätskontrollbeirates insbesondere in seinem Qualitätskont-
rollbericht für 2002.
Demgemäß
l wird das Verfahren zur Benennung eines Prüfers oder

einer Prüferin für Qualitätskontrolle transparent und un-
abhängig ausgestaltet,

l wird von diesen eine Unabhängigkeitsbestätigung ver-
langt,

l wird eine spezielle Fortbildungspflicht über die Quali-
tätssicherung eingeführt,

l wird der Wirtschaftsprüferkammer aufgrund des § 55b
WPO-E die Aufgabe auferlegt, die Grundsätze der Qua-
litätskontrolle in der Berufssatzung abschließend zu re-
geln sowie

l ggf. weitere Bestimmungen zu Inhalt und Aufbau des
Qualitätskontrollberichtes im Rahmen der Satzung für
Qualitätskontrolle festzulegen.

Für die Überwachung der Qualitätskontrolle und ihres Sys-
tems ist zukünftig nicht mehr der Qualitätskontrollbeirat,
sondern die Abschlussprüferaufsichtskommission zustän-
dig.

IV. Finanzielle Auswirkungen
Sowohl für den Bundeshaushalt als auch für die Länder und
die Kommunen entstehen keine Kosten. Die Kosten, die von
der Abschlussprüferaufsichtskommission verursacht werden,
werden ausschließlich von den Berufsangehörigen finanziert:
Durch die personelle und inhaltliche Erweiterung des Quali-
tätskontrollbeirates, der zukünftig unter „Abschlussprüfer-
aufsichtskommission“ firmiert, sind über die bisher bereits
anfallenden Reisekosten und Sitzungs- bzw. Tagegelder zur
Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder sowie über die
bisher bereits anfallenden sonstigen allgemeinen Verwal-
tungskosten hinausgehende Kosten über den Haushalt der
Wirtschaftsprüferkammer und damit durch Umlegung auf die
Beiträge der Kammermitglieder zu leisten. Dies entspricht
auch der Praxis bei der Finanzierung des bisherigen Quali-
tätskontrollbeirates. Die unmittelbar durch die Abschlussprü-
feraufsichtskommission anfallenden Kosten sind derzeit in
ihrer Höhe noch nicht bezifferbar, dürften jedoch aufgrund
des erweiterten Aufgaben- und Personenkreises über die
Kosten für den bisherigen Qualitätskontrollbeirat in Höhe von
ca. 160 000 Euro p. a. (Stand: 31. Dezember 2003) hinausge-
hen. Aufgrund der Umlage auf alle Berufsangehörigen und
Gesellschaften dürften die unmittelbaren Kosten für die
Abschlussprüferaufsichtskommission nicht zu spürbaren Er-
höhungen der Mitgliedsbeiträge führen; geringfügige kosten-
induzierte Erhöhungen von Einzelpreisen, die sich nicht
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quantifizieren lassen, können jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Sofern Erhöhungen der Beiträge in Zukunft nicht zu
vermeiden sind, sind diese auf andere Gründe (z. B. verstärkte
Nachfrage nach Teilnahmebescheinigungen im Rahmen der
Qualitätskontrolle) zurückzuführen. Insgesamt betrachtet
wird der Markt für Prüfungsdienstleistungen aufgrund des
zurück zu gewinnenden Vertrauens der internationalen Kapi-
talmärkte von der Einführung der Abschlussprüferaufsichts-
kommission profitieren. Negative Auswirkungen auf das
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau,
sind daher nicht zu erwarten.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Die Änderungen in der Inhaltsübersicht ergeben sich insbe-
sondere durch geänderte Überschriften (§§ 57f, 59a und 60
WPO-E) sowie durch die Neueinfügung des § 61a WPO-E
(Berufsaufsicht), des § 55b WPO-E (Qualitätssicherungs-
system) und des § 66a WPO-E (Abschlussprüferaufsicht).

Zu Nummer 2 (§ 4 Abs. 1 Satz 1)

Der derzeitige Satz 1 sagt lediglich aus, dass zur Erfüllung
der beruflichen Selbstverwaltungsaufgaben eine Kammer
der Wirtschaftsprüfer gebildet wird. Die Neufassung des
Satzes 1 soll ergänzend klarstellen, dass die Wirtschaftsprü-
ferkammer trotz ihrer Funktion als Selbstverwaltungskör-
perschaft in spezifischen, jedoch nicht abschließend aufge-
führten Bereichen des Berufsrechts für Wirtschaftsprüfer,
Wirtschaftsprüferinnen, vereidigte Buchprüfer und verei-
digte Buchprüferinnen zugleich in mittelbarer Staatsverwal-
tung tätig wird. Dies war bislang sprachlich nicht erfasst.
Die deklaratorische Neufassung dieses Satzes bewirkt also
keine Rechtsänderung, verdeutlicht aber den öffentlichen
Auftrag der Wirtschaftsprüferkammer. Diese Klarstellung
ist in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fortentwick-
lung der Berufsaufsicht zu sehen: Es unterstreicht die sach-
verständige und zugleich objektive Stellung der Wirt-
schaftsprüferkammer in den o. g. Bereichen, in denen sie
quasi hoheitlich und damit unabhängig von Berufsstands-
interessen agiert.

Zu Nummer 3 (§ 8a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1)

Durch die Änderungen werden die Angaben, bezogen auf
frühere Normen der Prüfungsordnungen, an die neue Rechts-
lage angepasst. Die Neufassung der Angaben ist somit eine
Folgeänderung zu der durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit am 20. Juli 2004 erlassenen neuen
Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung (BGBl. I S. 1707).

Zu Nummer 4 (§ 13a Abs. 2 Satz 3)

Durch die Änderungen werden die Angaben, bezogen auf
frühere Normen der Prüfungsordnungen, an die neue
Rechtslage angepasst. Die Neufassung der Angaben ist so-
mit eine Folgeänderung zu der durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit erlassenen neuen Wirt-
schaftsprüferprüfungsverordnung.

Zu Nummer 5 (§ 13b Satz 1)

Durch die Änderungen werden die Angaben, bezogen auf
frühere Normen der Prüfungsordnungen, an die neue
Rechtslage angepasst. Die Neufassung der Angaben ist so-
mit eine Folgeänderung zu der durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit erlassenen neuen Wirt-
schaftsprüferprüfungsverordnung.

Zu Nummer 6 (§ 38)

Die Änderungen der Satznummerierungen in § 38 ergeben
sich aus dem neugefassten § 57a Abs. 6 WPO-E (s. dort).

Zu Nummer 7 (§ 39)

Die Ergänzung in Absatz 2 ist eine Folgeänderung durch den
im Wirtschaftsprüfungsexamens-Reformgesetz (WPRefG)
neugefassten Paragraphen und stellt klar, dass die aufschie-
bende Wirkung der Klage sowohl „wiederhergestellt“ als
auch „angeordnet“ werden kann.

Die Änderung der Satznummerierungen in Absatz 3 ergibt
sich aus dem neugefassten § 57a Abs. 6 WPO-E (s. dort).

Zu Nummer 8 (§ 55b)

Bislang ergab sich die Berufspflicht für Wirtschaftsprüfer,
Wirtschaftsprüferinnen und Gesellschaften, ein internes
Qualitätssicherungssystem einzurichten, nur mittelbar aus
den §§ 57a ff. WPO (insbesondere aus der Verpflichtung,
ein solches gemäß § 57a WPO alle drei Jahre prüfen zu las-
sen), da diese das Bestehen eines solchen voraussetzen,
ohne jedoch die entsprechende Berufspflicht zu normieren.
§ 55b WPO-E ergänzt daher klarstellend die Berufspflichten
im Dritten Teil der Wirtschaftsprüferordnung dergestalt,
dass der Wirtschaftsprüfer bzw. die Wirtschaftsprüferin die
Regelungen, die zur Einhaltung der Berufspflichten insbe-
sondere bei der Durchführung betriebswirtschaftlicher Prü-
fungen nach § 2 Abs. 1, bei denen das Berufssiegel geführt
wird, erforderlich sind, zu schaffen haben sowie ihre An-
wendung zu überwachen und durchzusetzen haben (Quali-
tätssicherungssystem). Das Qualitätssicherungssystem ist
zu dokumentieren.

Zu Nummer 9 (§ 56)

Folgeänderung durch den neu eingefügten § 55b WPO-E.

Zu Nummer 10 (§ 57)

Zu Absatz 1

Durch die sprachliche Annäherung des Absatzes 1 an die
Normen des § 67 Abs. 1 Satz 1 BNotO, des § 86 Abs. 1
StBerG sowie der § 73 Abs. 1 und § 177 Abs. 1 BRAO wird
diese Norm nicht nur textlich mit den anderen Berufsord-
nungen vergleichbar, sondern es wird auch durch die Kon-
zentration auf die durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben
(1. Halbsatz) klargestellt, dass die Wirtschaftsprüferkammer
zwar nach wie vor ihre Aufgaben gemäß des unveränderten
Absatzes 2 wahrnehmen kann, jedoch ihre hervorgehobene
Position als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die in
breitem Rahmen in mittelbarer Staatsverwaltung tätig wird
(vgl. etwa § 4 Abs. 1 Satz 1 WPO-E), berücksichtigen wird.
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Zu Absatz 2
Die Aufhebung der Nummer 9 ist eine Folgeänderung zum
Wirtschaftsprüfungsexamens-Reformgesetz (WPRefG), da
dort nicht nur die Zulassungsausschüsse aufgehoben wur-
den, sondern auch die Aufgabe der Zusammensetzung der
Prüfungsausschüsse auf den Vorstand der Wirtschaftsprüfer-
kammer übertragen worden ist.

Zu Absatz 3
Die Ergänzung der „Abschlussprüferaufsichtskommission“
im Text ist Folgeänderung zu der Einfügung des § 66a
WPO-E (s. dort).

Zu Absatz 4 Nr. 5
Die Neufassung der Angabe und die damit verbundene Ver-
weisung auf § 55b WPO-E stellt klar, dass es eine Berufs-
pflicht der hiervon betroffenen Berufsangehörigen ist, ein
internes Qualitätssicherungssystem einzuführen (s. dort).
Hierneben soll die Wirtschaftsprüferkammer auch die
wesentlichen Grundsätze der Qualitätssicherung in ihrer Be-
rufssatzung regeln. Damit kommt sie nicht nur einer Forde-
rung des Qualitätskontrollbeirates in seinem Bericht des
Jahres 2002 nach, sondern verdeutlicht damit, dass sie die
primäre Zuständigkeit zur Regelung dieser Grundsätze hat.
So wäre es der Wirtschaftsprüferkammer z. B. unbenom-
men, grundsätzliche Anforderungen aus der bestehenden
sog. VO 1/95 der Wirtschaftsprüferkammer und des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) in die
Berufssatzung zu übernehmen.

Zu Nummer 11 (§ 57a)
Zu Absatz 3
Durch die Einfügung einer neuen Nummer 4 in Satz 2 wird
als zusätzliches qualitätssicherndes Merkmal eines Prüfers
oder einer Prüferin für Qualitätskontrolle festgelegt, dass
neben der Mindestbestellungszeit, der Kenntnisse in der
Qualitätssicherung sowie der berufsgerichtlichen Wohlver-
haltensperiode nunmehr nach erstmaliger Registrierung
auch eine „spezielle Fortbildung über die Qualitätssiche-
rung“ nachgewiesen werden muss. Die konkrete Ausgestal-
tung der Fortbildungspflicht in Umfang und Inhalt sowie
deren Kontrolle obliegt der Wirtschaftsprüferkammer im
Rahmen der Satzung für Qualitätskontrolle gemäß § 57c
Abs. 2 WPO-E. Hiervon unberührt bleibt die Befugnis Drit-
ter (z. B. des IDW), entsprechende Fortbildungsveranstal-
tungen anzubieten.
Die Änderung des Satzes 3 ist Folgeänderung zur neuen
Satznummerierung in Absatz 6 (s. dort).

Zu Absatz 4
Durch die Einfügung des Hinweises auf § 49 zweite Alter-
native WPO wird lediglich – im Sinne einer Auffangnorm –
sprachlich verdeutlicht, dass auch alle anderen Befangen-
heitsgründe den Ausschluss als Prüfer oder Prüferin für
Qualitätskontrolle rechtfertigen.

Zu Absatz 5 Satz 2
Die Neufassung dieses Satzes konkretisiert die gesetzlichen
Mindestinhalte des Qualitätskontrollberichtes und überlässt

es im Übrigen der Wirtschaftsprüferkammer, weitere Be-
stimmungen zum Inhalt und zur Vereinheitlichung des Auf-
baus eines Qualitätskontrollberichtes in der Satzung für
Qualitätskontrolle festzulegen. Ziel der „weiteren Bestim-
mungen“ soll sein, dass sich die Kommission für Qualitäts-
kontrolle aufgrund des Berichts ein Bild vom Qualitäts-
sicherungssystem (vgl. § 55b WPO-E), des Vorgehens des
Prüfers oder der Prüferin für Qualitätskontrolle, dessen oder
deren ergebnisrelevanten Prüfungsfeststellungen und deren
Würdigung sowie seiner oder ihrer Empfehlungen machen
kann. Er muss also so ausgestaltet sein, dass fachkundige
Dritte das Urteil des Prüfers oder der Prüferin für Qualitäts-
kontrolle über die Angemessenheit und Wirksamkeit des
Qualitätssicherungssystems in angemessener Zeit nachvoll-
ziehen können. Damit wird im Einklang mit einer Forde-
rung des Qualitätskontrollbeirates in seinem Bericht 2002
klargestellt, dass allein die Wirtschaftsprüferkammer die
endgültige Kompetenz zur Regelung des Qualitätskontroll-
berichtes hat. So wäre es der Wirtschaftsprüferkammer z. B.
unbenommen, grundsätzliche Bestimmungen des bestehen-
den Prüfungsstandards PS 140 des Instituts der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. in die Berufssatzung zu überneh-
men. Die hierdurch entstehenden Satzungsänderungen un-
terliegen der Kontrolle und einer Aufhebungsmöglichkeit
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Zu Absatz 6

Durch die Neufassung des Absatzes 6 (und einer damit ein-
hergehenden neuen Satznummerierung) wird eine weitere
wesentliche Verbesserung des bisherigen Qualitätskontroll-
verfahrens umgesetzt, die auf eine Empfehlung des Quali-
tätskontrollbeirates zurückgeht: Bislang konnten sich die zu
kontrollierenden Berufsangehörigen ihre Prüfer und Prüfe-
rinnen für Qualitätskontrolle selber aussuchen, kontrahier-
ten mit diesen und vereinbarten eine entsprechende Bezah-
lung der Leistung. Zukünftig sollen die Berufsangehörigen,
die sich einer Qualitätskontrolle unterziehen müssen, zwar
nach wie vor in eigener Verantwortung und in eigenem Na-
men mit dem Prüfer oder der Prüferin für Qualitätskontrolle
kontrahieren und diesen oder diese wie vereinbart bezahlen,
jedoch wird das freie Wahlrecht der zu kontrollierenden Be-
rufsangehörigen durch ein Widerspruchsrecht der Kommis-
sion für Qualitätskontrolle flankiert. So sieht Absatz 6 nun-
mehr vor, dass die zu kontrollierende Person bei der Kom-
mission für Qualitätskontrolle bis zu drei Vorschläge für
mögliche Prüfer oder Prüferinnen für Qualitätskontrolle ein-
reicht, von denen die Kommission für Qualitätskontrolle
einen oder alle Vorschläge unter Angabe der Gründe ableh-
nen (und bis zu drei Neuvorschläge anfordern) kann. Zudem
sind mit den Vorschlägen jeweils Unabhängigkeitsbestäti-
gungen vorzulegen.

Diese Kontrolle, die für alle nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes abzuschließenden Qualitätskontrollverträge gilt, führt
im Ergebnis zu einer transparenten und unabhängigen Aus-
wahl der Prüfer oder der Prüferinnen für Qualitätskontrolle.
Das Verfahren der Qualitätskontrolle bleibt im Übrigen un-
berührt; die Ausfertigung des Qualitätskontrollberichtes
soll, sofern technisch möglich, in elektronischer Form über-
mittelt werden.

Erkennt die Wirtschaftsprüferkammer, dass eine Teilnahme-
bescheinigung nicht erteilt werden kann, so ist nunmehr vor
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Entscheidungsbekanntgabe die Abschlussprüferaufsichts-
kommission zu beteiligen, die sich nach ihrem pflichtgemä-
ßen Ermessen mit dem Vorgang befasst. Diese Regelung
soll verhindern, dass eine so wesentliche Entscheidung ab-
schließend getroffen wird, ohne hierbei die Letztentschei-
dungsbefugnis der Abschlussprüferaufsichtskommission zu
berücksichtigen.

Zu Nummer 12 (§ 57c Abs. 2)
Die neuen Nummern 6 und 7 sehen Ermächtigungen vor,
weitere Bestimmungen zum Qualitätskontrollbericht und
zur Unabhängigkeitsbestätigung in der Satzung für Quali-
tätskontrolle umzusetzen und Umfang, Inhalt und Nachweis
der speziellen Fortbildung gemäß § 57a Abs. 3 Satz 2 Nr. 4
WPO-E zu regeln. Diese Änderungen bedürfen gemäß
Absatz 1 der Genehmigung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Justiz; das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit kann hierzu auch die Abschlussprüferauf-
sichtskommission einbinden.

Zu Nummer 13 (§ 57e)
Zu Absatz 1
Der Austausch der Begriffe in Absatz 1 Satz 4 ist notwen-
dige Folgeänderung durch die geänderte Zuständigkeit in
§ 57f WPO-E (s. dort).

Zu Absatz 2
Die Neufassung und Ergänzung des Absatzes 2 korrespon-
diert mit § 57a Abs. 6 Satz 6 WPO-E (s. dort).

Zu Absatz 3
Folgeänderung zur geänderten Satznummerierung in § 57a
Abs. 6 WPO-E.

Zu Absatz 4
Folgeänderung zu den geänderten Bezeichnungen der Ge-
setzesteile.

Zu Nummer 14 (§ 57f)
Durch die Weiterentwicklung des Qualitätskontrollbeirates
zur neuen „Abschlussprüferaufsichtskommission“ muss
auch der § 57f WPO, der zur Überwachung des Qualitäts-
kontrollsystems eingeführt wurde, entsprechend geändert
werden. Nunmehr ist im Einklang mit § 66a WPO-E die
Abschlussprüferaufsichtskommission auch für die Überwa-
chung der Qualitätskontrolle zuständig und hat hierbei im
Ergebnis etwa auch das Weisungsrecht über Entscheidun-
gen der Kommission für Qualitätskontrolle. Die übrigen
Rechte und Pflichten, Inhalte und Berichtsvorgaben des
bisherigen Qualitätskontrollbeirates bleiben auch der
Abschlussprüferaufsichtskommission erhalten.

Zu Nummer 15 (§ 59 Abs. 4)
Der Absatz wurde durch das Wirtschaftsprüfungsexamens-
Reformgesetz zum 1. Januar 2004 neu angefügt und diente
dazu, ein sog. Public-Interest-Element in die Aufsicht über
die Wirtschaftsprüferkammer einzuführen. Bereits bei der
Einfügung des Absatzes 4 wurde vom Gesetzgeber deutlich

gemacht, dass im Rahmen der damals absehbaren internati-
onalen und insbesondere europäischen Diskussion um die
Aufsicht über Abschlussprüfer und Abschlussprüferinnen
diese Änderung nicht die Letzte ihres Inhaltes sein würde.
Durch die nunmehr einzurichtende Abschlussprüferauf-
sichtskommission, die vollumfänglich für eine berufs-
standsunabhängige Berufsaufsicht steht, ist der jetzige Ab-
satz 4, der inhaltlich ein Minus zur neuen Regelung dar-
stellt, entbehrlich und kann aufgehoben werden.

Zu Nummer 16 (§ 59a)
Die Neufassung der Überschrift wird durch den anzufügen-
den Absatz 6 notwendig.
Durch die Neufassung des Absatzes 3 wird verdeutlicht,
dass der Vorstand unabhängig von der Sitzungsabfolge einer
Amtsperiode die Abteilungen einsetzen kann. Die bisherige
Regelung sah vor, dass dies jeweils in der ersten Sitzung
einer Amtsperiode stattfinden muss; die neue Formulierung
flexibilisiert diese Möglichkeit – je nach Bedarf des Vor-
standes der Wirtschaftsprüferkammer.
Durch den neuen Absatz 6 soll die Kommission für Quali-
tätskontrolle entscheidungsbefugte Abteilungen bilden kön-
nen. Er verweist mit Ausnahme von § 59a Abs. 1 Satz 1
WPO auf die Vorschriften zur Einrichtung von entschei-
dungsbefugten Abteilungen des Vorstandes; deren erstma-
lige Einrichtung kann in Abweichung zum Termin des Ab-
satzes 3 Satz 1 mit Inkrafttreten dieser Änderung erfolgen.
Damit soll der Kommission für Qualitätskontrolle ermög-
licht werden, die zu erwartenden Aufgaben in qualifizierter
Weise bewältigen zu können. Die Zuständigkeiten der ein-
zelnen Abteilungen sind in der Geschäftsordnung zu regeln.
Über Widersprüche gegen Entscheidungen der Abteilungen
entscheidet die Kommission für Qualitätskontrolle, nicht
die einzelne Abteilung.

Zu Nummer 17 (§ 60)
Die Änderung in der Überschrift als auch die Ergänzung des
Absatzes 2 haben zur Folge, dass nun nicht nur die Organi-
sationssatzung zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit bedarf, son-
dern auch der jährlich von der Wirtschaftsprüferkammer vor
Feststellung vorzulegende Wirtschaftsplan für das darauf
folgende Kalenderjahr, allerdings nur hinsichtlich der auf
die Arbeit der Berufsaufsicht, der Qualitätskontrolle und
der Abschlussprüferaufsichtskommission bezogenen Teile.
Diese Genehmigung sichert die Transparenz und Berufs-
standsunabhängigkeit der Beitragsverwendung, d. h. die
konkrete Verwendung durch die Abschlussprüferaufsichts-
kommission ist dem Einfluss durch Berufsangehörige und
Gesellschaften entzogen.

Zu Nummer 18 (§ 61 Abs. 2 Satz 1)
Die Ergänzung in Satz 1 verdeutlicht, dass die Wirtschafts-
prüferkammer dazu ermächtigt ist, auch in Qualitätskont-
roll- und Berufsaufsichtsverfahren Gebühren zu erheben.

Zu Nummer 19 (§ 61a)
Nach § 61 WPO wird eine neue Überschrift zu einem
neuen Fünften Teil eingeführt, der die Zuständigkeit der
Wirtschaftsprüferkammer für die Berufsaufsicht deutlicher



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 15 – Drucksache 15/3983

als bisher im Gesetzestext herausstellen soll. Demgemäß
stellt § 61a WPO-E klar, dass für die Berufsaufsicht die
Wirtschaftsprüferkammer erstinstanzlich allein zuständig
ist. Das heißt sie ermittelt im Rahmen der Möglichkeiten
des § 62 WPO bei jedem Verdacht, z. B. durch Bundesan-
zeiger-Durchsicht, Anzeigen Dritter oder Mitteilungen der
Prüfstelle nach § 342b HGB-E i. d. F. des Bilanzkontroll-
gesetzes (Prüfstelle) oder der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 37r Abs. 2 Satz 1
WpHG-E i. d. F. des Bilanzkontrollgesetzes, und entschei-
det in jedem bekannt gewordenen und durch Rückfrage bei
dem oder der Berufsangehörigen anfangsermittelten Fall
einer Berufspflichtverletzung eines oder einer Berufs-
angehörigen, ob ein Rügeverfahren eingeleitet oder ob das
Verfahren mit den bereits gewonnenen Feststellungen an
die Berufsgerichtsbarkeit, d. h. an die Generalstaatsanwalt-
schaft, abgegeben wird. Bereits vorliegende oder ggf. kurz-
fristig zu erwartende Mitteilungen der Prüfstelle oder der
BaFin sind zu berücksichtigen. Erkennt die Wirtschaftsprü-
ferkammer, dass keine Berufspflichtverletzung vorliegt
oder diese keiner Sanktion bedarf, so ist vor Entschei-
dungsbekanntgabe die Abschlussprüferaufsichtskommis-
sion zu beteiligen, die sich nach ihrem pflichtgemäßen Er-
messen mit dem Vorgang befasst. Diese Regelung soll ver-
hindern, dass eine abschließende Entscheidung getroffen
wird, ohne hierbei die Letztentscheidungsbefugnis der
Abschlussprüferaufsichtskommission, die sich in § 61a
WPO-E im Übrigen nicht nur auf Abschlussprüfer und
Abschlussprüferinnen, sondern auf alle Berufsangehörigen
erstreckt, zu berücksichtigen; das weitere Verfahren in
einem solchen Fall richtet sich nach den Regelungen des
§ 66a WPO-E.

Zu Nummer 20 (§ 64)

Die Änderungen in Absatz 1 und Absatz 2 des § 64 WPO
sind Korrekturen zum Wirtschaftsprüfungsexamens-Re-
formgesetz (WPRefG), das im § 64 WPO versäumt hatte,
die Formulierungen jeweils um die neu eingeführten „Ab-
teilungen des Vorstandes“ zu ergänzen.

Zu Nummer 21 (§ 66)

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hatte und
hat die Rechtsaufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer. Um
die zum 1. Januar 2004 neu eingeführte Prüfungsstelle (§ 5
Abs. 1 WPO) sowie die nunmehr einzuführende Abschluss-
prüferaufsichtskommission nicht ohne staatliche Rechtsauf-
sicht zu lassen, wird der Adressatenkreis gemäß § 66 WPO-E
auf die Prüfungsstelle und die Abschlussprüferaufsichtskom-
mission erweitert.

Zu Nummer 22 (§ 66a)

Die Einfügung des § 66a WPO-E führt, in Umsetzung des
10-Punkte-Papiers der Bundesregierung vom 25. Februar
2003, einen echten, berufsstandsunabhängigen Public
Oversight im Rahmen einer modifizierten Selbstverwaltung
ein. Damit wird das unmittelbar und mittelbar staatliche
Berufsaufsichtssystem von Wirtschaftsprüferkammer, Gene-
ralstaatsanwaltschaft und Berufsgerichten ergänzt durch
die vollständig berufsstandsunabhängige, aktiv agierende
Abschlussprüferaufsichtskommission. Die Abschlussprüfer-

aufsichtskommission ist nicht auf eine reine Systemaufsicht
beschränkt.

Aufgabenbereich

Die zukünftige „Kommission für die Aufsicht über die Ab-
schlussprüfer in Deutschland“, kurz: Abschlussprüferauf-
sichtskommission (APAK), führt eine öffentliche fachbezo-
gene Aufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer, soweit
diese Aufgaben gegenüber Abschlussprüfern, Abschlussprü-
ferinnen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die zum
Zeitpunkt der Aufgabenwahrnehmung durch die Wirt-
schaftsprüferkammer gesetzlich vorgeschriebene Ab-
schlussprüfungen – befugt (§§ 316 ff. HGB, insb. § 319
HGB) oder unbefugt – durchführen, wahrnimmt. Kammer-
bezogene Aufgabenbereiche in diesem Sinne sind (§ 4
Abs. 1 Satz 1 WPO-E): Prüfung, Bestellung/Anerkennung,
Widerruf und Registrierung, Qualitätskontrolle (vgl. § 57f
WPO-E), Berufsaufsicht, Berufsgrundsätze (ohne Prüfungs-
standards) und Fortbildung. Hinsichtlich der Berufsaufsicht
gilt die Kompetenz der Abschlussprüferaufsichtskommis-
sion im Übrigen unterschiedslos für alle Berufsangehörigen
(vgl. § 61a WPO-E), so dass die Kostenumlage auf alle Be-
rufsangehörigen sachgerecht ist. Darüber hinaus überwacht
die Abschlussprüferaufsichtskommission die Transforma-
tion von internationalen Prüfungsstandards, z. B. den Inter-
national Standards on Auditing (ISA), in nationale Prüfungs-
standards. Durch die Einführung der Abschlussprüferauf-
sichtskommission bleibt die Rechtsaufsicht gemäß § 66
WPO durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit über die Wirtschaftsprüferkammer in Inhalt und Umfang
unberührt. Da die Vorschriften über die Aufgaben, das Ver-
fahren sowie über mögliche Handlungsformen in diesen Be-
reichen vollständig strikte Regelungen darstellen und die
Abschlussprüferaufsichtskommission bei ihrer Tätigkeit in
allen wesentlichen Fragen rechtlich gebunden ist, ist eine
Fachaufsicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit über die Abschlussprüferaufsichtskommission weder
aus verfassungsrechtlichen noch aus tatsächlichen Gründen
notwendig.

Rechtsform

Die Abschlussprüferaufsichtskommission, die eine unter
Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit stehende, nicht rechtsfähige Personengemeinschaft
eigener Art (sui generis) ist, wird aus dem bisherigen Qua-
litätskontrollbeirat des § 57f WPO fortentwickelt. Die
Abschlussprüferaufsichtskommission steht damit oberhalb
der Wirtschaftsprüferkammer, aber unterhalb des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit.

Zusammensetzung

Die Abschlussprüferaufsichtskommission besteht aus min-
destens sechs und höchstens zehn ehrenamtlichen Mit-
gliedern, die in den letzten fünf Jahren vor Ernennung
nicht persönliche Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer
(= Berufsangehörige) gewesen sein dürfen und die insbe-
sondere in den Bereichen Rechnungslegung, Finanzwesen,
Wirtschaft, Wissenschaft, Aufsicht oder Rechtsprechung
tätig sind oder tätig gewesen sind. Die Mitglieder der
Abschlussprüferaufsichtskommission werden vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit jeweils für die
Dauer von vier Jahren ernannt; sie wählen ein vorsitzen-
des und ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. Sie
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sind von der Wirtschaftsprüferkammer unabhängig und ihr
gegenüber nicht weisungsgebunden; Unabhängigkeit und
Weisungsungebundenheit liegen im Verhältnis zum Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit aber nicht vor.
Da die Abschlussprüferaufsichtskommission keine eige-
nen Verwaltungsakte erlässt, sind besondere Haftungs-
regeln ihrer Mitglieder o. Ä. nicht notwendig; diese erge-
ben sich nötigenfalls aus den Grundsätzen des allgemei-
nen Zivilrechts.

Befugnisse

Die Abschlussprüferaufsichtskommission beaufsichtigt die
Wirtschaftsprüferkammer und deren Organe, ob diese ihre
o. g. Aufgaben geeignet, angemessen und verhältnismäßig
erfüllen. Um dieses Ziel erreichen zu können, kann die
Abschlussprüferaufsichtskommission zu ihren Sitzungen
sachverständige Dritte, wie z. B. Berufsangehörige, Kam-
mervertreter oder -vertreterinnen und Vertreter oder Vertre-
terinnen der Generalstaatsanwaltschaft, fallweise zur Bera-
tung heranziehen; soweit die Abschlussprüferaufsicht be-
troffen ist, kann sie an Sitzungen der Wirtschaftsprüfer-
kammer und deren Organen beratend teilnehmen, hat ein
diesbezügliches Informations- und Einsichtsrecht, kann
Entscheidungen der Wirtschaftsprüferkammer unter An-
gabe der Gründe zur nochmaligen Überprüfung an diese
zurückverweisen (Zweitprüfung) und kann schließlich bei
Nichtabhilfe unter Aufhebung deren Entscheidung Weisun-
gen erteilen (Letztentscheidung). Hieraus ergibt sich aber
nicht, dass sich die Abschlussprüferaufsichtskommission
zwingend mit jedem Einzelfall beschäftigen muss (Aus-
nahmen: § 57a Abs. 6 Satz 10 WPO-E, § 57e Abs. 2 Satz 8
WPO-E und § 61a Satz 4 WPO-E); Inhalt, Umfang und In-
tensität ihrer Nachprüfung obliegt ihrem pflichtgemäßen
Ermessen. Die Zweitprüfung ist also Teil eines beständi-
gen faktischen Konsultationsprozesses, der zwischen Wirt-
schaftsprüferkammer und Abschlussprüferaufsichtskom-
mission abläuft.

Verhältnis zur WPK

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) ist bei einem Letzt-
entscheid verpflichtet, in Umsetzung der Weisung neu zu
entscheiden und die Bekanntgabe, Androhung, Verhängung
und Vollstreckung in eigenem Namen vorzunehmen, es sei
denn, die Wirtschaftsprüferkammer hält Weisungen der
Abschlussprüferaufsichtskommission für rechtswidrig;
dann kann die Wirtschaftsprüferkammer den Vorgang der
Rechtsaufsicht vorlegen. Die Wirtschaftsprüferkammer
nimmt diese neue Entscheidung, die auf einer Weisung der
Abschlussprüferaufsichtskommission basiert, in eigenem
Namen vor.

Damit die Abschlussprüferaufsichtskommission ihre Auf-
sicht wahrnehmen kann, ist die Wirtschaftsprüferkammer
verpflichtet, nicht über alle Vorgänge, sondern – aufsichts-
typisch – über einzelne, insbesondere aufsichtsrelevante
Vorgänge nach Sachverhaltsaufklärung zeitnah und in einer
die Bearbeitung durch die Abschlussprüferaufsichtskom-
mission erleichternden Form (Beschlussvorlagen etc.) zu
berichten. Näheres regelt die Geschäftsordnung der
Abschlussprüferaufsichtskommission, die der Wirtschafts-
prüferkammer zur verbindlichen Kenntnis gegeben wird.
Aufsichtsrelevant ist ein Vorgang dann, wenn er von der
Wirtschaftsprüferkammer abschließend bearbeitet wurde

und mit unmittelbarer Rechtswirkung nach außen verfügt
werden soll (= Verwaltungsakt), unabhängig davon, ob be-
günstigend oder nicht begünstigend.

Organisation

Die Abschlussprüferaufsichtskommission kann entschei-
dungsbefugte Ausschüsse einrichten. Die Abschlussprüfer-
aufsichtskommission und deren Ausschüsse können sich bei
der Erledigung ihrer Aufgaben der Wirtschaftsprüferkam-
mer bedienen; die Abschlussprüferaufsichtskommission
veröffentlicht jährlich vorab ihr Arbeitsprogramm und ab-
schließend einen Tätigkeitsbericht. Die Abschlussprüferauf-
sichtskommission und deren Ausschüsse entscheiden nach
Gesetzestext mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit
kann die Geschäftsordnung z. B. vorsehen, dass die Stimme
des vorsitzenden Mitglieds doppelt zählt.

Nationale/Internationale Kooperation

Nicht die Wirtschaftsprüferkammer, sondern die Abschluss-
prüferaufsichtskommission ist grundsätzlich vorgesehene
Stelle, um gemäß Geschäftsordnung mit anderen inländi-
schen Aufsichtsstellen (z. B. BAFin oder Prüfstelle gemäß
§ 342b HGB-E) bzw. gemäß § 66a Abs. 8 WPO-E mit den
entsprechend zuständigen ausländischen Stellen anderer
Staaten (EU/EWR und Nicht-EU) zu kooperieren, insbeson-
dere um mögliche Verstöße mit grenzüberschreitender Aus-
wirkung von Berufsangehörigen oder Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, die gesetzlich vorgeschriebene Abschluss-
prüfungen durchführen, untersuchen zu können; auch hier-
bei kann sich die Abschlussprüferaufsichtskommission im
Innenverhältnis der Hilfe der Wirtschaftsprüferkammer be-
dienen.

Finanzierung

Durch die personelle und inhaltliche Erweiterung des Quali-
tätskontrollbeirates, der zukünftig unter „Abschlussprüfer-
aufsichtskommission“ firmiert, sind dessen Kosten, wie bis-
her auch schon, in den Haushalt der Wirtschaftsprüferkam-
mer einzustellen und damit durch Umlegung auf die Bei-
träge der Kammermitglieder zu leisten. Dies entspricht der
üblichen Praxis bei der Finanzierung des bisherigen Quali-
tätskontrollbeirates. Aufgrund der Umlage auf alle Berufs-
angehörigen und Gesellschaften dürften die unmittelbaren
Kosten für die Abschlussprüferaufsichtskommission nicht
zu spürbaren Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge führen.
Eine Umlage nur auf bestimmte Kreise von Berufsangehöri-
gen, etwa auf diejenigen Mitglieder, die gesetzlich vor-
geschriebene Abschlussprüfungen durchführen, würde dem
weiter gefassten – etwa in der Berufsaufsicht alle Berufsan-
gehörigen erfassenden – Aufgabenbereich der Abschluss-
prüferaufsichtskommission widersprechen.

Zu Nummer 23 (Fünfter bis Zehnter Teil)

Durch die Einfügung eines neuen Fünften Teils nach § 61
WPO werden die bisherigen Teile Fünf bis Zehn nunmehr
zu den neuen Teilen Sechs bis Elf.

Zu Nummer 24 (§ 71)

Folgeänderung durch die geänderte Bezeichnung der Geset-
zesteile (s. zu Nummer 23).
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Zu Nummer 25 (§ 84a Abs. 1 Satz 1)
Um zu verdeutlichen, dass die Wirtschaftsprüferkammer im
Rahmen des neu eingeführten § 61a WPO-E erstinstanzlich
jeden möglichen Vorfall einer Berufspflichtverletzung zu-
nächst in eigener Verantwortung ermittelt und feststellt,
muss § 84a Abs. 1 Satz 1 WPO um diesen Aspekt textlich
ergänzt werden, anderenfalls hätte das bisherige Erfordernis
der „unverzüglichen Mitteilung“ eine vorherige Tatsachen-
ermittlung ausgeschlossen.

Zu Nummer 26 (§ 130)
Folgeänderung durch die geänderte Bezeichnung der Geset-
zesteile.

Zu Nummer 27 (§§ 134, 136a und 137)
Mit der Aufhebung dieser drei Normen werden alte Über-
gangsregelungen, die sich spätestens bis Anfang 2005 in-
haltlich erledigt haben, aufgehoben.

Zu Nummer 28 (§ 139 Abs. 2 Satz 3)
Durch die Neufassung der Angabe wird auf die geänderte
Nummerierung durch die Wirtschaftsprüferprüfungsverord-
nung reflektiert.

Zu Nummer 29 (§ 140)

Durch die bereits durch das Wirtschaftsprüfungsexamens-
Reformgesetz (WPRefG) geänderte Zuständigkeit (= von
den Ländern bundeseinheitlich zur Wirtschaftsprüferkam-
mer) ist die Sonderregelung für die Freie und Hansestadt
Hamburg hinfällig.

Zu Artikel 2

Folgeänderung durch die geänderte Satznummerierung in
§ 57a Abs. 6 WPO-E und § 57e Abs. 2 WPO-E.

Zu Artikel 3

Artikel 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Wirt-
schaftsprüferordnung vom 15. Juli 1994 hat sich durch Zeit-
ablauf inhaltlich erledigt, war jedoch als sog. Regelungsrest
immer noch in Kraft. Um diesen Regelungsrest zu beseiti-
gen, ist Artikel 2 aufzuheben.

Zu Artikel 4

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des vorgelegten Ge-
setzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 804. Sitzung am 15. Oktober
2004 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe d (§ 57a Abs. 6
Satz 3a – neu – WPO)

In Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe d § 57a Abs. 6 ist nach
Satz 3 folgender Satz einzufügen:
„Wenn die Absicht besteht, Vorschläge abzulehnen, ist
dies innerhalb von vier Wochen der zu kontrollierenden
Person mitzuteilen; ansonsten gelten die Vorschläge als
anerkannt.“
B e g r ü n d u n g
Die Ergänzung hat den Vorteil, dass nicht in allen Fällen
ein Bescheid zu erteilen ist, sondern nur dann, wenn eine
Ablehnung von Vorschlägen beabsichtigt ist. Dadurch
erlangen die Betroffenen innerhalb von vier Wochen
Klarheit darüber, ob die Vorschläge anerkannt sind. Der
Kommission für Qualitätskontrolle bleibt in schwierigen
Fällen die Möglichkeit, noch nach Ablauf der Vier-Wo-
chen-Frist die Gründe für eine Ablehnung von Vorschlä-
gen darzulegen oder die Absichtserklärung über die Ab-
lehnung von Vorschlägen zurückzunehmen.

2. Zu Artikel 1 Nr. 14a – neu – (§ 57h Abs. 1 Satz 1,
Satz 4 – neu – WPO),

Artikel 2 Buchstabe b (§ 63g Abs. 3 GenG)
a) In Artikel 1 ist nach Nummer 14 folgende Nummer

einzufügen:
„14a) § 57h Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,§ 57a Abs. 1
Satz 1, Abs. 3 bis 8‘ durch die Angabe
,§ 57a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 bis 5, Abs. 6
Satz 1 bis 9, Abs. 7 bis 8‘ ersetzt.

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz ange-
fügt:
,Erkennt die Wirtschaftsprüferkammer,
dass eine Bescheinigung nach § 57a Abs. 6
Satz 7 widerrufen werden soll oder eine
Teilnahmebescheinigung nach § 57a Abs. 6
Satz 9 nicht erteilt werden soll, so sind
§ 57a Abs. 6 Satz 10 und § 57e Abs. 2
Satz 8 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
der Vorgang der nach Landesrecht zustän-
digen Aufsichtsbehörde zur Entscheidung
vorzulegen ist.‘ “

b) In Artikel 2 ist Buchstabe b wie folgt zu fassen:
„b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,Erkennt die Wirtschaftsprüferkammer, dass
eine Bescheinigung nach § 57a Abs. 6 Satz 7
Wirtschaftsprüferordnung widerrufen werden

soll oder eine Teilnahmebescheinigung nach
§ 57a Abs. 6 Satz 9 Wirtschaftsprüferordnung
nicht erteilt werden soll, so ist der Vorgang der
für die nach § 63 für die Verleihung des Prü-
fungsrechts zuständigen Behörde vor der Ent-
scheidung vorzulegen. Die Kommission für
Qualitätskontrolle (§ 57e Abs. 1 Wirtschafts-
prüferordnung) hat die zuständige Behörde
unverzüglich zu unterrichten, wenn die Ertei-
lung der Bescheinigung nach § 57a Abs. 6
Satz 9 Wirtschaftsprüferordnung versagt oder
nach § 57e Abs. 2 Satz 3, 4 und 6 oder Abs. 3
Satz 2 Wirtschaftsprüferordnung widerrufen
worden ist.‘“

B e g r ü n d u n g
Der Abschlussprüferaufsichtskommission als mittelbarer
Staatsverwaltung des Bundes sollten keine Aufgaben zu-
gewiesen werden, die im Sparkassen- und Genossen-
schaftswesen Aufsichtskompetenzen der Länder berüh-
ren würden. Deshalb sollte an die Stelle der Abschluss-
prüferaufsichtskommission die jeweilige Landesbehörde
treten, wenn die Wirtschaftsprüferkammer erkennt, dass
eine Teilnahmebescheinigung nach § 57a Abs. 6 Satz 9
WPO nicht erteilt oder eine Bescheinigung nach § 57a
Abs. 6 Satz 7 WPO widerrufen werden soll. Wegen der
Landesaufsichtszuständigkeit für die Prüfungsstellen der
Sparkassen- und Giroverbände und die genossenschaftli-
chen Prüfungsverbände sind daher § 57a Abs. 6 Satz 10
und § 57e Abs. 2 Satz 8 WPO nicht unmittelbar anzu-
wenden und § 57h WPO und § 63g Abs. 3 GenG ent-
sprechend anzupassen.

3. Zu Artikel 2 Buchstabe a (§ 63g Abs. 2 GenG)
In Artikel 2 ist der Buchstabe a wie folgt zu fassen:
„a) In Absatz 2 wird die Angabe ,§ 57a Abs. 5, 6 Satz 2

bis 5 und Abs. 8, §§ 57b bis 57e Abs. 1 bis 3 und
§ 57f der Wirtschaftsprüferordnung‘ durch die An-
gabe ,§ 57a Abs. 5, 6 Satz 1 bis 9 und Abs. 8, §§ 57b
bis 57e Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 bis 7 und Abs. 3 sowie
§ 57f der Wirtschaftsprüferordnung‘ ersetzt.“

B e g r ü n d u n g
Hinsichtlich § 57a Abs. 6 Satz 1 bis 5 WPO wurde bei
den Änderungen der Verweise in § 63g GenG-E für die
genossenschaftlichen Prüfungsverbände keine vergleich-
bare Regelung wie für die Qualitätskontrolle von Wirt-
schaftsprüfern, Wirtschaftsprüfergesellschaften und den
Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände ge-
troffen. Es ist jedoch sachgerecht für die Auswahl der
Prüfer für Qualitätskontrolle und das Verfahren der
Ablehnung eines Prüfers durch die Kommission für
Qualitätskontrolle die gleichen Regeln gelten zu lassen.
Insbesondere muss auch bei den genossenschaftlichen
Prüfungsverbänden die Möglichkeit bestehen, dass die
Kommission für Qualitätskontrolle aus speziellen Grün-
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den Qualitätsprüfer als nicht geeignet für eine bestimmte
Prüfung ablehnen kann. Im Übrigen ist ein Verweis auf
§ 57e Abs. 2 Satz 8 WPO nicht vorzunehmen, weil der
Abschlussprüferaufsichtskommission keine Aufgabe zu-
gewiesen werden sollte, die die Aufsichtskompetenz der
nach § 63 GenG für die Verleihung des Prüfungsrechts
zuständigen Landesbehörde berühren würde.
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Anlage 3

Gegenäußerung der Bundesregierung

1. Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe d = § 57a
Abs. 6 Satz 3 WPO-E)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.
Die Bundesregierung regt allerdings an, die vorgeschla-
gene Ergänzung durch Semikolon an den bestehenden
Satz 3 anzufügen, so dass Satz 3 wie folgt lauten sollte:
„Von den Vorschlägen kann die Kommission für
Qualitätskontrolle in angemessener Frist und unter
Angabe der Gründe einzelne oder alle ablehnen
(Widerspruchsrecht); wenn die Absicht besteht,
Vorschläge abzulehnen, ist dies innerhalb von vier
Wochen der zu kontrollierenden Person mitzuteilen,
ansonsten gelten die Vorschläge als anerkannt.“
B e g r ü n d u n g
Hierdurch werden weitere, durch die sich ansonsten ver-
schiebende Satzreihenfolge ergebenden Folgeänderungen
in der Norm selbst und in der WPO insgesamt vermieden.

2. Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nr. 14a – neu – /Artikel 2
Buchstabe b = § 57h Abs. 1 WPO-E/
§ 63g Abs. 3 GenG-E)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

3. Zu Nummer 3 (Artikel 2 Buchstabe a = § 63g Abs. 2
GenG-E)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.

Die Bundesregierung regt allerdings bereits jetzt an, in
einem Verweis auf § 57a Abs. 6 WPO-E jedenfalls auf
§ 57a Abs. 6 Satz 5 WPO-E zu verzichten.

B e g r ü n d u n g

§ 57a Abs. 6 Satz 5 WPO-E sollte – wie der bisherige
§ 57a Abs. 6 Satz 1 WPO auch – ausgenommen werden,
da es zu § 57a Abs. 6 Satz 1 WPO bzw. Satz 5 WPO-E
eine lex specialis in § 63g Abs. 1 Satz 2 GenG gibt.
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